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Das Bundesministerium für Landesverteidigung beehrt sich 

in der Anlage 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme zu 

dem vom Bundeskanzleramt versendeten Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Einführungsgesetz zu den 

Verwaltungsverfahrensgesetzen, die Verwaltungsverfahrens­

gesetze, das Verwaltungsgerichtshofgesetz und das Verfas­

sungsgerichtshofgesetz geändert werden, zu übermitteln. 

11. Mai 1989 
Für den Bundesminister: 

25 Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der usfertigung: 

7530-0-120-0371 
BMLV R 119 
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Sachbearbeiter: 
GZ 10.001/298-1.1/89 OR Dr. Schlifelner 

Bundesgesetz, mit dem das Ein- Tel.: 515 95/2537 
führungsgesetz zu den Verwaltungs-
verfahrensgesetzen, die Verwaltungs-
verfahrensgesetze, das Verwaltungs-
gerichtshofgesetz und das Ver­
fassungsgerichtshofgesetz geändert 
werden; 

Stellungnahme 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 

Unter Bezugnahme auf die do. Note vom 10. März 1989, 

GZ 601.861/1-V/1/89, teilt das Bundesministerium für 

Landesverteidigung mit, daß vom Standpunkt der ho. Res­

sortinteressen gegen den gegenständlichen Gesetzentwurf 

keine Einwände bestehen. 

Zu den aufgeworfenen Fragen wird wie folgt Stellung 

genommen: 

Zu 1: 

Im vorliegenden Entwurf sind die unabhängigen Verwal­

tungssenate als Berufungsbehörden, also gleichsam "in 

zweiter Instanz", vorgesehen. Gegen diese Möglichkeit 

bestehen aus der Sicht des ho. Ressorts keine Bedenken. 
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Zu 2: 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung vertritt die 

Auffassung, daß im Verfahren vor den unabhängigen Verwal­

tungssenaten kein Anwaltszwang eingeführt werden sollte. 

Zu 3: 

Die im gegenständlichen Entwurf gezogene betragsmäßige 

Grenze von 5.000 S für Geldstrafen wird aus der Sicht des 

ho. Ressorts als gerechtfertigt angesehen. 

Zu 4: 

Hinsichtlich der Widmung der Geldstrafen vertritt das 

Bundesministerium für Landesverteidigung die Auffassung, 

daß alle Geldstrafen je zur Hälfte Zwecken des Umwel t­

schutzes und der Verkehrssicherheit zufließen sollten. 

Dem Präsidium des Nationalrates wurden 25 Kopien dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

11. Mai 1989 
Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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